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Anfrage des Stadtratsmitgliedes Herrn Schenke - Vorläufige Haushaltsführung 
 

 

I. Sachverhalt 
 
Nach dem der Stadtrat in seiner Dezembersitzung den eingebrachten Zukunftsvertrag zur freiwilligen 
Fusion der Stadt mit dem Wartburgkreis ablehnte, wird sich die finanzielle Situation für die 
Bürgerinnen und Bürger in den kommenden Jahren nicht verbessern. Es bedeutet weitere Jahre der 
Stagnation bei notwendigen Investitionen, Einsparungen bei freiwilligen Leistungen, Betteln um 
Bedarfszuweisungen, Haushaltssicherungen vor allem aber weniger Entscheidungskraft für uns 
Stadträte. Sofern keine rechtskräftige Haushaltssatzung vorliegt, richtet sich die Haushaltsführung 
nach den Vorschriften des § 61 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO). Im Rahmen der sogenannten 
vorläufigen Haushaltsführung darf die Stadt nur solchen Ausgaben leisten, zu denen sie 
– gesetzlich und rechtlich verpflichtet ist, oder die 
– für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind.  
Weiterhin dürfen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung Bauten, Beschaffungen und sonstige 
Leistungen des Vermögenshaushaltes, für die im Haushaltsplan eines Vorjahres Beträge vorgesehen 
waren, fortsetzen.  
 
II. Fragestellung 
 
1. In welcher Weise wirkt sich die vorläufige Haushaltsführung, auf die Antragstellung entsprechend 

§ 12 Abs. (4) der Geschäftsordnung im Hinblick auf Deckungsvorschläge aus? 
2. Wie hoch waren die finanziellen Leistungen im Bereich der sogenannten freiwilligen Aufgaben in 

den Jahren von 2016 bis 2018?  
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